
ANHANG C 

UNTERRICHTUNG 

Dieses Formblatt wird verwendet, um einen Mitgliedstaat über eine Überwachung des Telekommunikationsverkehrs zu 
unterrichten, die in seinem Hoheitsgebiet ohne seine technische Unterstützung bereits durchgeführt wurde, gegenwärtig 
durchgeführt wird oder in Zukunft durchgeführt werden soll. Hiermit unterrichte ich ……………………………………. 
(unterrichteter Mitgliedstaat) über die Überwachung. 
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